
Seite 22 / Sonntags-Anzeiger LOKALES/VANS Sonntag, 13. Juni 2010

Werbung die ANKOMMT.

Abb. zeigt Sonderausstattungen.

Der Flexibilitäts-Champion.

Der neue Opel Meriva ist Innovation pur. Zahlreiche praktische Lösun-
genmachen ihn zum kompetenten und eleganten Partner für Ihren All-
tag. Und in Sachen Flexibilität macht ihm so schnell keiner was vor:
• Das FlexSpace®-Sitzkonzept richtet sich ganz nach Ihnen.
• Das FlexFix®-Fahrradträgersystem ist unsichtbar, einsatzbereit und
einfach zu handhaben.
• Die FlexRail®-Mittelkonsole bietet maximalen Stauraum.
• Der Innenraum überzeugtmit beeindruckendemRaumgefühl und bis zu 1.500 Litern
Stauraum.
• Der Ergonomiesitzmit Gütesiegel AGR (Aktion Gesunder Rücken e.V.) lässt Sie entspann-
ter ankommen.
• Das beheizbare Lenkrad sorgt für perfektesWohlfühlen.
Buchen Sie jetzt Ihre Probefahrt – und entdecken Sie die neue Generation des Opel Meriva
für sich.

Jetzt Probe fahren.
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Zeugen stets benennen
Denn das Verschweigen hat Folgen

Ein Verkehrsunfall bedeutet
meist Ärger, Unannehmlich-
keiten und Schriftverkehr mit
der Versicherung – vor allem,
wenn es ohne polizeiliche
Unfallaufnahme abgeht

Dann kommt es nach In-
formationen des Automobil-
clubs Kraftfahrer-Schutz (KS)
besonders darauf an, Zeugen
zu benennen. Doch manch

ein Unfallbeteiligter meldet
nur solche Zeugen, die sein
eigenes einwandfreies Verhal-
ten bestätigen wollen.

Wer bei Zeugen Zweifel
hat, ob diese auch in seinem
Sinn aussagen werden, könn-
te geneigt sein, in der schrift-
lichen Unfallmeldung an den
Versicherer die Frage nach
Zeugen mit „Nein“ zu beant-

worten. Allerdings warnt der
KS davor, denn das kann im
Extremfall zum Verlust der
Versicherungsleistung führen.

Das gilt auch, wenn man
meint, der namentlich be-
kannte Zeuge könnte keinen
sachdienlichen Beitrag zur
Aufklärung des Unfallher-
gangs leisten. KS

Vetter bleibt IHK-Präsident
Siegen. Auf ihrer konstituieren-
den Sitzung wählte jetzt die
neue Vollversammlung der In-
dustrie- und Handelskammer in
Siegen den Unternehmer Klaus
Th. Vetter (Vetter Holding

GmbH, Bildmitte) für weitere
zwei Jahre zum IHK-Präsiden-
ten. Dem IHK-Präsidium gehö-
ren die Vizepräsidenten Axel E.
Barten (Achenbach Buschhüt-
ten GmbH in Kreuztal), Rupp-

recht Kemper (Gebrüder Kem-
per GmbH & Co. KG in Olpe)
und Christian Kocherscheidt
(EJOT Holding GmbH & Co.
KG in Bad Berleburg) an, heißt
es in einer Mitteilung. 

IHK befragte Gastgewerbe
Finanzkrise und kaltes Wetter vermiesen das Geschäft

Siegen/Olpe. Die Gastronomen
und Hoteliers in Siegen-Witt-
genstein und Olpe sind nicht
zufrieden. Finanzkrise und Wet-
ter vermiesen ihnen ihr Ge-
schäft gründlich. Das stellt die
Industrie- und Handelskammer
Siegen (IHK) nach ihrer jüngs-
ten Umfrage im Gastgewerbe
bei rund 550 Betrieben fest.

Ihre Lage schätzen die Be-
herbergungs- und Gastronomie-
betriebe aktuell deutlich
schlechter ein als noch im
Herbst vergangenen Jahres. Die
Gäste halten sich bis jetzt sehr
zurück. Nach Meinung der Un-

ternehmer spielt dabei die Ver-
braucherverunsicherung infolge
der Finanzkrise ebenso eine
Rolle wie der lange Winter und
das zuletzt kühle Maiwetter, das
nicht zum Ausgehen einlud.
Die Erwartungen für die anste-
hende Sommersaison hellen
sich aber auf. Die Branche hofft
auf schöneres Wetter und setzt
auf positive Impulse durch die
bevorstehende Fußballweltmeis-
terschaft.

Lage und Erwartungen sind
in den beiden Bereichen Beher-
bergung und Gastronomie
durchaus unterschiedlich. Fast

ein Drittel der Beherbergungs-
betriebe, das sind Hotels, Pen-
sionen, Ferienhäuser und Cam-
pingbetriebe, beurteilen ihre
Lage schlecht, nur sechs Pro-
zent gut. Über 60 Prozent ver-
zeichnen gegenüber dem Vor-
jahr Umsatzeinbußen.

Abweichend vom Landes-
durchschnitt in Nordrhein-
Westfalen setzte sich in der
Region der negative Übernach-
tungstrend des Vorjahres auch
im ersten Quartal des Jahres
fort. Die entsprechenden Zah-
len gingen bis März im Kreis
Olpe um zwei Prozent und im

Kreis Siegen-Wittgenstein um
acht Prozent zurück. Der
Gastronomiesektor, das sind
Restaurants, Cafés, Imbissstu-
ben, Gastwirtschaften und
Gaststätten litten deutlich stär-
ker unter dem unfreundlichen
Jahresbeginn. 46 Prozent der
Betriebe stufte seine Lage
schlecht ein.

Nur acht Prozent bewerte-
ten ihr Geschäftsergebnis als
gut. Die Gastronomen setzen
ebenfalls auf ein gutes Sommer-
geschäft. Jeder Dritte erwartet
eine bessere Entwicklung, ein
Fünftel ist aber skeptisch.

Sauberer Großraumwagen
Peugeot bietet seine Großraum-
limousine 807 seit geraumer
Zeit nur noch mit zwei Euro5-
konformen Dieseltriebwerken
inklusive des Rußpartikel-Filter-
systems FAP und in den beiden
Ausstattungsversionen Tendan-
ce und Premium an. Bei beiden
Selbstzündern konnte der Speit-
verbrauch gesenkt werden, so-

dass damit auch die Kohlen-
dioxid-Emissionen niedriger
sind. Deutlich besser als beim
Vorgängermotor ist jetzt auch
die CO2-Bilanz. Bei einem
Durchschnittsverbrauch von
nur 6,1 l/100 km (vorher 7,1l/
100 km) sanken die CO2-Werte
von 188 auf 159 g/km. Der Peu-
geot 807 Premium ist auf

Wunsch mit einem 2.0-Liter-
HDi-FAP lieferbar, er hat 120
kW/163 PS. Im Vergleich zum
bisherigen 2.2 Liter HDi FAP
mit 125 kW/170 PS ist der
durchschnittliche Verbrauch
mit 6,1 l/100 km nun um 1,1
Liter niedriger. Die CO2-Emis-
sionen gingen um 32 auf 159
g/km zurück. Foto: Peugeot/ar

Tuning
am Fahrzeug
Damit die Betriebserlaubnis
eines getunten Fahrzeugs nicht
erlischt, müssen Änderungen
und Umbauten durch eine Prüf-
organisation abgenommen wer-
den. Anschließend ist es meist
nötig, durch die Zulassungsstel-
le die Fahrzeugpapiere aktuali-
sieren zu lassen. Aber auch die
Versicherung müsse informiert
werden, warnt die Sachverstän-
digenorganisation GTÜ. 

Andernfalls drohe der Ver-
lust des Versicherungsschutzes,
und dies könne den Halter bei
einem Unfall teuer zu stehen
kommen. Die Versicherer wer-
teten die Unterlassung der Mel-
dung über bauliche Verände-
rungen am Fahrzeug juristisch
als eine „Obliegenheitsverlet-
zung“, für die es im Falle eines
Falles kein Pardon gebe, betont
eine GTÜ-Sprecher. Auch hier
gelte, Unwissenheit schütze
nicht vor Strafe. ddp
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